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Verwaltungsgerichtshof 
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Geschäftszahl 

0155/60 

Rechtssatz 

Zum Umlaufvermögen, das in der Bilanz zu bewerten ist, gehören auch die Forderungen eines Unternehmens 
aus Warenlieferungen und sonstigen Leistungen. Die Frage der Bilanzierung einer Forderung ist in erster Linie 
nach den Regeln der Betriebswirtschaftslehre und nicht nach den Bestimmungen des Zivilrechtes zu lösen. Auch 
aufschiebend bedingte Forderungen, soweit deren Erwerb mit einem Betriebsvorgang des abgelaufenen 
Wirtschaftsjahres zusammenhängt, sind in der Jahresschlußbilanz bereits zu berücksichtigen. Daher hat der 
Verkaufsagent in Fällen, in denen sich sein Provisionsanspruch auf § 6 Abs 2 des Handelsagentengesetzes 
gründet, die aus der Vermittlung von Geschäften ihm zustehenden Provisionen in der Bilanz auch dann 
anzusetzen, wenn das Geschäft bis zum Ende des Wirtschaftsjahres noch nicht vollständig abgewickelt worden 
ist. 
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